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Protkoll-Nr.. 4 

Versammlungsleiter Stellv. AR Vorsitzender Ralph Gaukel 
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Eröffnung und Begrüßung durch den stellv. AR-Vorsitzenden R. Gaukel 

Herr Gaukel eröffnet die 4. ordentliche Generalversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft 
Bauland eG. und heißt namens des Vorstandes und Aufsichtsrates die anwesenden Mitglieder 
und interessierte Bürger in der Authenrieth-Halle in Roigheim herzlich willkommen. Besonders 
begrüßt werden die anwesenden Bürgermeister Ralf Killian von der Stadt Ravenstein, Wolfram 
Bernhardt von der Stadt Adelsheim, Thomas Ludwig von der Gemeinde Seckach und Herrn 
Jürgen Galm von der Stadt Osterburken, Herr Dilbik von der Gemeinde Billigheim und Herr 
Grimm von der Gemeinde Roigheim. 

Die Einladung zur diesjährigen Generalversammlung und die Bekanntgabe der Tagesordnung 
erfolgte gemäß § 28 Abs. 3 und § 47 unserer Satzung durch Bekanntmachungen auf der 
Internetseite, sowie in den amtlichen Mitteilungsblättern der Gemeinden und Städte Adelsheim, 
Ravenstein, Rosenberg, Osterburken, Roigheim und Seckach.   

Herr Gaukel geht kurz auf die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation ein. Themen sind 
die Energiewende und die Entwicklung der Strompreise. 

Im weiteren Verlauf wird Vorstand Wolfram Bernhard in seinem Bericht auf das Jahr 2024 
eingehen und Vorständin Silke Mai wird den Jahresabschluss 2024 berichten. Nach der 
Beschlussfassung und Entlastung stehen noch Wahlen zum Aufsichtsrat an.   

 

Die Generalversammlung einer Genossenschaft ist eine durch Gesetz und Statut streng geregelte 

Veranstaltung. Der Versammlungsleiter, stellt formell fest: die Berufung der 

Generalversammlung gemäß § 28 Abs. 3 unserer Satzung ordnungsgemäß und fristgerecht 

erfolgte. Die Generalversammlung ist damit beschlussfähig. 

 

Anträge zur Tagesordnung sind uns von Seiten der Mitglieder nicht zugegangen. (§ 28 Abs. 5 der 

Satzung). Zum Schriftführer in der heutigen Generalversammlung wurde Vorständin Silke Mai 

ernannt  

 

Zum Wahlmodus wird folgendes bekanntgegeben: Sofern gem. § 33 Abs. 1 nichts anderes 

beschlossen wird, werden wir heute Abend die Beschlüsse per offener Abstimmungen mit 

Handzeichen vornehmen. Da bei Abstimmungen und Wahlen nach § 33 Abs. 2 unserer Satzung 

die Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt werden, werde ich danach auch nicht fragen 

 

Während der Versammlung haben Sie, die Mitglieder nach dem TOP 2 die Möglichkeit für 

Wortmeldungen.  
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Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024 
Bericht Wolfram Bernhardt 
 
Bürgerstromtarif 

• Gibt es die Möglichkeit den hier produzierten Strom zu beziehen? JA 
• Option 1: Bau eigenes Stromnetz ODER Option2: Nutzung vorhandenes Stromnetz 
• Option1: wenig sinnvoll 
• Option2: Man macht es selber (Variante a)  
• ODER man kooperiert (Variante b) 
• Variante a: Riesiger Aufwand 
• Variante b: Bürgerwerke eG ODER Bürgerstrom ZEAG 

Es folgt ein Preisvergleich 
Bürgerwerke/ Bürgerstrom und ZEAG/natürlich. Bürgerenergie 
 

  
 
Beschlussvorschlag: Da die BEG eG nicht als Stromhändler auftreten kann, soll die 
BEG Bauland mit der ZEAG kooperieren und bewirbt deren Stromtarif „Natürlich.Bürgerenergie“ 
 
Der Vorschlag wurde einstimmig durch die Generalversammlung angenommen.  
 
Folgende Anlagen produzieren bereits Strom: 
 

• Freiflächen-PV-Anlage in Sindolsheim Gewann „Hut“  
• Reduzierung auf 50.000 € 

• Freiflächen-PV-Anlage „Ebene“ 
• Beteiligung mit 105.000 € im Jahr 2024 

• Freiflächen-PV Billigheim im Jahr 2025 
• Beteiligung mit 105.000 € im Jahr 2025 

• Dach-PV-Anlage Feuerwehr Roigheim 
• Geplant und erstellt im Jahr 2024 
• Seit Januar 2025 in Betrieb 
•  

Neue Beteiligung, Freiflächen PV Anlage in Billigheim mit 105.000,00 € 
 
Die BEG Bauland hatte sich im Jahr 2024 weiter vorgestellt und um Mitglieder geworben: 

• April: Informationsveranstaltung zum GEG in Kooperation mit EAN in Osterburken 
•  September: 3. Generalversammlung der BEG Bauland in Osterburken 
• März 25: Vorstellung der BEG eG in Billigheim 

Weiter sind für 2025 geplant die Flyer zu überarbeiten und in den Amtsblättern zu verteilen. 
 
 
 
Rechnungstellung Silke Mai 
Im Geschäftsjahr 2024 konnte wieder ein eigenes Projekt realisiert werden. 



 

Auf dem Dach der Feuerwehr hier in Roigheim ist eine PV Anlage aufgebaut worden mit einer 
Leistung von 99,96 kWp. 
Unsere eigenen Dachflächen PV-Anlagen haben das ganze Jahr über insgesamt über 243.000 
kWh eingespeist. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3000 kWh können alleine mit 
dieser Leistung 81 Haushalte versorgt werden. 
Des Weiteren haben wir uns an der Freiflächen PV Anlage in Roigheim beteiligt. 
 
Gewinn- und Verlustrechnung  
In 2024 konnten wir von 3 eigenen Anlagen Erlöse in Höhe von 25.545,18 € generieren. Gelder, 
die nicht sofort investiert werden konnten wurden als Festgeld angelegt und so konnten 
Zinserträge in Höhe von 537,51 € eingenommen werden.  
 
In 2024 haben wie erstmals 12 Monate Strom mit allen 3 eigenen Anlage einspeisen können, 
damit ist auch die enorme Steigerung der Einnahmen zu erklären. 
In Adelsheim ist es auch zusätzlich zu einer Nachzahlung der Marktprämie gekommen, die in 
etwa 2000,00 Euro für 2024 betragen hatte. 
 
Den Einnahmen stehen gegenüber  
die Abschreibungen in Höhe von 13.629,99 €und die „Sonstigen Aufwendungen“ insgesamt 
8.603,14 €  

   
  Aufwendungen 
  Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter       1.116,34 € 
  Stromkosten                          152,13 € 
  Versicherungen, Abgaben, Beiträge, Rechtskosten    1.409,18 €  
  Werbungskosten, Repräsentation            36,00 € 
  Fremdarbeiten                       3.480,89 € 
  Kosten für EDV / Internet           234,00 €  
  Wartung, Instandhaltung           373,55 € 
  Abschluss- und Prüfungskosten        1.621,65 € 
  Nebenkosten des Geldverkehrs           179,40 € 
  Aufwand gesamt         8.603,14 €  

 
 
Pachtzahlungen erfolgen jährlich für die jetzt 4 gepachteten Dachflächen. 
Stromkosten für die Einspeisungsanlage Standbybetrieb 
Die Anlagen sind natürlich versichert auf etwaige Schäden aber auch für entgangene Erträge.  
Beiträge zu IHK, BW GV sowie Kosten für Eintragungen Register etc. 
Fremdkosten beinhalten die Kosten für die Direktvermarktung und den Messstellenbetrieb für 
die Marktprämie. 
 
Die Abschluss- und Prüfungskosten entstehen für die Erstellung des Jahresabschlusses und für 
die Prüfungshandlungen bzw. die Mitgliedschaft im Badischen Genossenschaftsverband. 
 
Nebenkosten des Geldverkehrs sind die Kontoführungsgebühren. 
 
Zusammengefasst ergibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.849,56 €  
Erstmals konnte in 2024 ein Gewinn erwirtschaftet werden. 
 



 

 
 
 
 
In der Bilanz sieht das dann für 2024 wie folgt aus 
 
Aktiva: 
Das Anlagevermögen hat sich durch die Investition auf 645.026,80 € erhöht 
Umlaufvermögen beläuft sich auf 73.349,31 €.  (Guthaben)  
 
Passiva: 
Auf der Passivseite hat sich das Eigenkaptal auf 609.600,00 € erhöht.   
(Das sind die Geschäftsguthaben die sich bis 31.12 auf 609.600 Teuro belaufen korrigiert durch 
Abschreibungen, den Verlustvortrag von 21 und 22 sowie den Verlust aus 2023) 
Des Weiteren wurden Rückstellungen von 1.873,66 € eingestellt,  
für die noch ausstehende Rechnung für die Erstellung der Jahresabschlüsse, etc.) 
 
Außerdem stehen hier noch 113.645,25 € Verbindlichkeiten zu Buche, das ist der Betrag, der für 
die Dachflächen PV Anlage in Roigheim auf dem Feuerwehrgebäude im Januar zur Zahlung fällig 
war.  
.  
Das ergibt dann eine Bilanzsumme 2024 von 718.376,11 € 
 
 

 
 



 

Im Vergleich mit den Vorjahren, kann die positive Entwicklung abgelesen werden. Die 
Genossenschaft wächst. Sowohl die Anzahl der Mitglieder als auch das Eigenkapital ist 
angewachsen. 
In 2024 konnten erstmals 4 Anlagen ganzjährig einspeisen, was die Einnahmen verfünffacht hat. 
Durch die erheblich gestiegenen Umsatzerlöse konnte erstmals ein Gewinn erzielt werden. 
 
Da das Anlagevermögen weiter steigt, können daraus auch höhere Einnahmen erzielt werden.  
Im Jahr 2025 werden hier auch noch die Erträge aus der PV Anlage in Roigheim einfließen, was 
dann zu einer Gewinnsteigerung führen wird. 
 
Die Investitionen in das Anlagevermögen verteilen sich somit, wie hier ersichtlich hauptsächlich 
auf die beiden großen PV Anlagen in Adelsheim, Merchingen und neu in Roigheim, sowie der 
Bürgerbeteiligung an der PV Freiflächenanlage in Sindolsheim und Roigheim.  
 
Fragen: 
Wie wird der Betrag aus der Rückzahlung der Beteiligung an der Freiflächen PV verwendet? 
 
105.000,00 € von 150.000,00 € fließen in die Beteiligung an der Freiflächen PV Anlage in 
Billigheim, die eine höhere Rendite verspricht. Mit dem Restbetrag wurde die Dach-PV Anlage in 
Roigheim bezahlt. 
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Bericht des Aufsichtsrats 
 
Die Aufgaben des Aufsichtsrates liegen in der Überwachung des Vorstandes und über die Entwicklung der 

Genossenschaft.  

Der Aufsichtsrat hat sich im Jahr 2024 insgesamt an 2 Sitzungen getroffen:  Am 06.06.2024 im 

Kulturzentrum, Adelsheim und am 03.12.2024 im Rathaus in Adelsheim.  In den Sitzungen wurde über den 

wirtschaftlichen Verlauf sowie über die weiteren Investitionen der Genossenschaft beraten und 

beschlossen. Der Aufsichtsrat hat damit seine Überwachungstätigkeit wahrgenommen.  

Darüber hinaus standen die ARV im Regen Kontakt und Abstimmung mit den beiden Vorständen.  
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Beschlussfassung  
 

a) Feststellung des Jahresabschluss 2024 
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 durch die Generalversammulung nach § 30 h) 
übernimmt der stellv. AR Vorsitzende Ralph Gaukel. Nachdem auf Anfrage keine Fragen zu den 
Jahresabschlüssen gestellt wurden. Wird um ein Handzeichen mit der Stimmkarte gebeten. 
Der Jahresabschluss 2024 wurde einstimmig festgestellt. 
 

 
b) Verwendung des Jahresergebnisses / Deckung des Jahresfehlbetrags 

Gemäß § 45 der Satzung beschließt die Generalversammlung die Deckung des Jahresfehlbetrags. 
Der Versammlung wird der Verlustvortrag auf das Folgejahr. 
 
Die Mitglieder beschließen einstimmig den Verlustvortrag auf das Geschäftsjahr 2025 
  

c) Entlastung des Vorstandes Wolfram Bernhardt, Silke Mai 
 

d) Entlastung des Aufsichtsrats  
Gemäß § 32 der Satzung (Entlastung) ist über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist 
getrennt abzustimmen; hierbei haben weder die Mitglieder des Vorstands noch des Aufsichtsrats 
ein Stimmrecht. 



 
 
Die Entlastung wird durch Bernhard Eckert (Vorstand Volksbank Kirnau Krautheim eG) 
vorgenommen. 
 
Der Vorstand, wie auch der Aufsichtsrat werden in getrennter Abstimmung einstimmig entlastet. 
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Erläuterung zur Satzungsänderung 
 
1. 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 (1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 
  a) natürliche Personen, 
b) Personengesellschaften, 
c) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 
  
die ihren Wohnsitz, Sitz oder ihre Betriebsstätte in den Gemeinden Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, 
Roigheim, Rosenberg und Seckach haben. Durch Beschluss des Vorstands können auch natürliche 
Personen außerhalb der Gemeinden Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Roigheim, Rosenberg, und 
Seckach die Mitgliedschaft erwerben.  
 
NEU: 
die ihren Wohnsitz, Sitz oder ihre Betriebsstätte in den Mitgliedsgemeinden des Baulands haben. Durch 
Beschluss des Vorstands können auch natürliche Personen außerhalb der Mitgliedsgemeinden des 
Baulands Mitgliedschaft erwerben.  
 
2. 
B. DER AUFSICHTSRAT 
   
§ 22 Zusammensetzung und Wahl 
  
Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern und höchstens 15 Mitgliedern, die von der 
Generalversammlung gewählt werden; in diesem Rahmen bestimmt sie auch die konkrete Zahl der 
Aufsichtsratsmitglieder. Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft 
sein.  
  
NEU: 
1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern und höchstens 2 Mitglieder je 

Mitgliedsgemeinde, die von der Generalversammlung gewählt werden; in diesem Rahmen bestimmt 
sie auch die konkrete Zahl der Aufsichtsratsmitglieder. Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen 
persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.  
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Beschlussfassung  zur Satzungsänderung 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
  
(1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 
 a) natürliche Personen, 
b) Personengesellschaften, 
c) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 
 
die ihren Wohnsitz, Sitz oder ihre Betriebsstätte in den Mitgliedsgemeinden des Baulands haben. Durch 
Beschluss des Vorstands können auch natürliche Personen außerhalb der Mitgliedsgemeinden des 
Baulands Mitgliedschaft erwerben.  
 



 
 
§ 22 Zusammensetzung und Wahl 
 
1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern und höchstens 2 Mitglieder je 
Mitgliedsgemeinde, die von der Generalversammlung gewählt werden; in diesem Rahmen bestimmt sie 
auch die konkrete Zahl der Aufsichtsratsmitglieder. Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen persönlich 
Mitglied der Genossenschaft sein.  
 
Die in Top 7 vorgestellten Änderungen der Satzung wurden einstimmig beschlossen. 
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Wahlen zum Aufsichtsrat 
 
Turnusgemäß (Satzung § 22.4) scheiden keine Kandidaten aus dem Aufsichtsrat aus. 
 
Neu in den Aufsichtsrat gewählt werden als Vertreter der Gemeinde Billigheim: 
 

• Nico Fischer, Schönblickstraße 13, 74842 Billigheim-Allfeld 
• Markus Scheurig, Birkenweg 26, 74842 Billigheim-Waldmühlbach 

 
 
Zunächst wird einstimmig durch die Mitglieder entschieden, dass die Wahlen öffentlich durch 
Handzeichen durchgeführt werden können. Auf Nachfrage wird festgestellt, falls sich keine 
Gegenkandidaten zur Wahl stellen. 
 
Beide Kandidaten werden einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt und nehmen die Wahl an. 
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Verschiedenes, Anregungen aus der Versammlung 
 
Ausblick  

• Seit 12/2023 Anlagen am Netz 
• Entwicklung der Einspeisevergütung sinkend 
• PV-Anlagen unter 100 kWp im Fokus 
• Dach-PV-Anlage Bauhof Seckach in der Prüfung zum Netzanschluss 
• Aufnahme der Gemeinde Billigheim formell im Frühjahr 2025 und Beteiligung an der Freiflächen-

PV-Anlage 
• Freiflächen-PV-Anlage der EnBW in Sindolsheim (Bau begonnen) 
• Freiflächen-PV-Anlage der EnBW in Sindolsheim hier ist eine Beteiligung in Form eines 

Nachrangdarlehens geplant. 
• Überwachung der Beteiligung bei den ZEAG-Anlagen auf Wirtschaftlichkeit 

. 
Fragen der Mitglieder: 
Beteiligung an den Windkraftanlagen in Seckach, Waidachswald, Betreiber Vattenfall. 
Hier wird das Genehmigungsverfahren noch mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen. Die BEG eG will sich 
gerne auch an Windkraftanlagen beteiligen, auch um nicht nur Solarenergie im Portfolio zu haben. Sobald 
ein Angebot zur Bürgerbeteiligung durch Vattenfall vorliegt, wird dies auf Wirtschaftlichkeit geprüft. 
 
Zulassung von Mitgliedern und Mitgliedsgemeinden im Gebiet „Bauland“ 
Da den bereits beigetretenen Mitgliedern durch die Aufnahme von weiteren Mitgliedern und auch von 
Mitgliedsgemeinden keine Nachteile entstehen, macht es keinen Sinn, diese abzulehnen. Es ist so, dass 
das Kapital das zufließt investieren können und damit die Gemeinschaft durch höhere Erträge profitieren 
kann. 
 



 
Ein Dank geht auch an die neu gewählten Aufsichtsräte, die sich bereit erklären, das Ehrenamt zu 
übernehmen. 
 
Herrn Eckert gilt der Dank für die Bereitschaft, die Entlastungen sowie die Wahlen durchzuführen. Ein 
weiterer Dank geht an Herrn Grimm und der Gemeinde Roigheim für das zur Verfügung stellen der 
Räumlichkeiten, sowie für die Getränke. 
 
Auf Nachfrage von Ralph Gaukel gibt es keine weiteren Wortmeldungen, 
damit wird die Versammlung 20:15 Uhr beendet. 
 

 

Roigheim, 04.06.2025     Roigheim, 4.06.2025 

 

 

Silke Mai   Protokollantin -Vorstand-   Ralph Gaukel  - stellv. Aufsichtsratsvorsitzender- 

 

Roigheim, 04.06.2025 

 

 

Wolfram Bernhardt    -1.Vorstand- 

  


